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Allgemeiner Theil.

Zeitpunkt. Die Ausstellung findet statt von Sonnabend 
den 29. Juni 10 Uhr vormittags bis zmn 1. Juli 7 Uhr 
abends.

(Einlieferung. Die Einlieferung und Aufstellung der 
Thiere und Ausstellungsgegenstände muß am Freitag den 28. 
Zuni vor 12 Uhr mittags beendet sein; später eingelieferte Aus­
stellungsobjekte (Thiere oder Sachen) werden zurückgewiesen. Um 
12 Uhr beginnt die Expertise.

Eintrittspreise. Dem Publikum ist der Besuch der 
Ausstellung am Freitag von 12 Uhr mittags nur gegen Lösung 
von Passepartouts ;i 2 Rbl , welche auch für die folgenden 3 Tage 
gelten, gestattet; im übrigen beträgt der Preis für :

a) Ta gestaltete, welche zu einem einmaligen ununterbroche­
nen Besuch der Ausstellung berechnen: am Sonnabend à 65, 
am Sonntag à 22 und am Montag à 35 Kopeken.

b) Kinderbillete, welche zu einem einmaligen ununterbroche­
nen Besuch der Ausstellung berechtigen, an allen 3 Tagen à 12 Kop.

c) Passepartouts, gültig von Sonnabend 10 Uhr morgens 
bis Montag 7 Uhr abends à 50 Kopeken.

Il ni f an g. Die Ausstellung umfaßt : Thierschan und zwar: 
Pferde, Rinder, Schafe und Schweine, Nntzgeflügel; landwirth- 
schaftliehe Maschinen und Geräthe, landivirthschaftliche Feldprodnkte, 
landwirthschaftliche Zndrustrie Erzeugnisse, landnätthschaftliche.hülfs- 
mittel, forstwirthschaftliche Maschinen, Geräthe, Erzeugnisse, Haus- 
indrustrie und ländliche Gewerbe.

Anmeldung. Tie Meldungen zur Thierschau mit Aus­
nahme der Meldungen von Geflügel, haben unter Anwendung 
der durch das Büreau zu beziehenden Anmeldeformulare stattzu­
finden. Pferde, Rinder, Schafe und Schweine sind je auf geson­
derten Formularen anzumelden. Alle im Formular gestellten Fragen 
sind leserlich und deutlich zu beantworten. Geflugelanmeldungen, 
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wie alle Meldungen zu den übrigen Abthcilungen der Ausstel­
lung, erfolgen mündlich im Bureau oder brieflich ohne Anwen­
dung besonderer Formulare unter möglichst genauer Bezeichnung 
der Gegenstände, der ungefähren Angabe des erforderlichen Rau­
mes, des Ramens und der Adresse des Ausstellers. Die An­
nahme der Meldungen wird mit dem 1. Juni 
1 2 11 h r in i 11 a g s g e s ch l o s s e n.

Bestätigung. Das Bureau bestätigt den Empfang der 
Meldung, vorbehältlich der Prüfung durch den Koinito. Bei 
Einlieferung der Thiere ist die Bestätigung der Meldung vorzuweisen.

A u s w e ch s e 1 n n g. Auswechselung gemeldeter Thiere inner­
halb ein und derselben Klasse sind gestattet, falls dieselben dem 
Büreau vor Ansstellung der Thiere anzeigt iverden. Ein auf 
die Austvechselung bezüglicher Anschlag ist nach Beprüfung durch 
den Komitii vom Aussteller am Stande des Thieres an',ubringen.

Versicherung. Nur gegen Feuer können aus diesbezüg­
lichen Vermerk des Ausstellers unter Angabe des Betrages der 
Versicherungssumme die Ausstellungsobjekte für R'echnung des 
Ausstellers versichert werden.

V e r a n t w o r t n n g. Ter Komito übernimmt keinerlei Ver­
antwortung für etwa vorkommende Beschädigungen oder Verluste 
der Ausstellungsobjekte.

Untersu chun g und 3urücf iveisnng. Das Recht der 
Untersuchung aus den Gesundheitszustand der Thiere behält sich 
der Kvmitv vor. Kranke und mit Fehlern behaftete Thiere kön­
nen vor und während der Ausstellung durch den Konnte) vom 
Platze entfernt werden. Der Komitö behält sich das Recht vor 
die ihm für die Ausstellung ungeeignet erscheinenden Thiere und 
Objekte sowohl bei der Meldung als auch bei der Einlieferung 
zurückzuweisen.

Aufsicht. Die Aufsicht auf dem Ausstellungsplatze wird 
von den Komite-Gliedern und den Ordnnngsmännern, welchen 
Wächter unterstellt sind, ausgeübt; den Anordnungen des Auf­
sichtspersonals ist unweigerlich Folge zu leisten.
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Standgeld. Das Standgeld ist vor Eröffnung der 
Ausstellung von den Ausstellern dem Pslegerpersvnal einzuhändi­
gen und wird diesem durch die Drdnungsmänner gleich nach 
Aufstellung der Thiere gegen Emfangsbescheinigung abgefragt. 
Tas Standgeld beträgt:

Л) Mir Thiere:
1) für eine Pferdelatere.......................................  . 75 Kop.
2) „ „ Ninderlatere.......................................................50 „
3) „ einen Schafkoben......................................................... 75 „
4) и и Schweinekoben . ... ....................................... 100 „
5) „ ein Box (für ^-ohlenstuten)..................................... 150 „

B) Mr leblose Ausstellungsobjekte unter Dach:

1 ) pro 1 by ii В Tischfläche 5 Kop.
2) „ Wandfläche 3 „
3) a Boden fläche 3 „

Von Maschinen re. wird, sofern sie im Freien oder eigenen 
Pavillons des Ausstellers ausgestellt werden, kein Standgeld 
erhoben. Vorhandene Einrichtungen dürfen ohne Einwilligung des 
Komitu nicht von den Ausstellern oder ihrem Personal geändert 
werden.

Wartung. Für Wartung, Pflege, Futter, Abräumung 
und Transport der Ausstellungobjekte hat der Aussteller für seine 
Kosten und durch sein eigenes Personal zu sorgen. Die Zahl 
des Personals ist, sofern es die Wartung der Thiere und Bedie­
nung der Maschinen betrifft, mit den Ordnungsinännern zu 
vereinbaren, und erhält dieses Personal von den Drduungsmän- 
nern unentgeltlich sichtbar zu tragende Abzeichen. Wer dieses 
Abzeichen verliert oder anderen Personen zur Benutzung übergiebt, 
muß 1 Rbl. iii die Ausstelluugskasse zahlen.

Pfleger. Die Pfleger der Thiere dürfen von 9 Uhr 
morgens bis 7 Uhr abends während der Ausstellung den Aus­
stellungsplatz nicht verlassen; thun sie es in dieser Zeit, so 
werden sie nur gegen Lösung eines Tagesbillets wieder hereingelassen. 
Tie Pfleger haben die Reinigung und Beschickung der ihnen 
anvertrauten Thiere vor < Uhr morgens zu besorgen.
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Futter. Klee, Heu, Streustroh, Hafer, Gerste und Hafer­
mehl können zu festen Preisen in bestimmten Stunden auf dem 
Ausstellungsplatze gekauft werden. Wasser lvird umsonst geliefert. 
Jeder Aussteller ist berechtigt zum Gebrauch für seine Thiere 
Futter mitzubringen, doch darf er davon nicht auf dein Ans­
stellungsplatze verkaufen.

Vorführen. Das Vorführen eines jeden Thieres kann 
jederzeit von den Comitvgliedern, Preisrichtern lind Ordnlings- 
männern verlangt werden. Alte Stiere müssen mit Nasenringen 
versehen sein. Die Pferde werden täglich zu bestimmten Stunden 
vorgeritten,-gefahren oder -geführt und ist dabei die vom Ordnungs­
mann festgesetzte Ordnung einzuhalten. Alle mit I. und 11. Preisen 
prämiirten Pferde und Rinder sind zlvccks photographischer Auf­
nahme vorzuführen.

Thierärztlichc Attestate. Ein Veterinär lvird 
während der Ausstellung zugegen sein und am letzten Ausstellungs-. 
tage in näher zu bestimmenden Stunden die für den Bahn- 
transvort erforderlichen thierärztlichen Attestate ansstellen; die 
Kosten derselben hat der Besteller zu tragen.

Berk a u f. Für alle verkäuflichen Thiere sowohl, als 
auch leblosen Ausstellungsobjecte ist der Verkaufspreis bei der 
Meldung unbedingt anzugebcn und darf derselbe während der 
Ausstellung nicht erhöht werden. Der Verkauf der Thiere findet 
durch das Büreau statt, und hat nur der auf solche Art abge­
schlossene Verkauf Gültigkeit. Vom Verkäufer wird, falls der 
Verkauf zu Staude gekommen, für Thiere eine Abgabe von 3°/0 
der Verkaufssumme, von leblosen Objekten 1 °/0 der Verkausssumme 
zu Gunsten der Ausstellungskafse erhoben. Für verheimlichte 
Verkäufe werden ‘2()°/0 erhoben. Von dem Verkauf laud- und 
forstwirthsehaftlicher Maschine», Geräthe uud Hülfsmittel wird 
keine Abgabe erhoben.

A u k t i v ». Die Auction beginnt am letzten Ausstellungs­
tage nach 1 Uhr nachmittags. Jur Auction werden nur Thiere, 
nicht leblose Ausstellungsobjekte zugelassen und zwar:

1) alle von vornherein als zur Auktion resp. verkäuflich 
gemeldeten Thiere, soweit dieselben nicht vor Beginn der Auktion 
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verkauft worden sind und der Aussteller die zwar verkäuflich 
gemeldeten, aber unverkauften Thiere auf die Auktion bringen will;

2) alle als unverkäuflich ausgestellten Thiere, die der 
Aussteller zur Auktion bringen will, jedoch unterliegen diese einer 
Auktionsteller von 50 Kop. pro Pferd rosp. Nind und 2a Kop. 
pro Stück Kleinvieh, lvelche bei der Meldling zur Auktion vom 
Besitzer des Thieres im Bureau zli entrichten ist;

3) nicht ausgestellt gewesene Thiere; diese unterliegen einer 
Auktionsteuer von 3 Rbl. pro Pferd resp. Rind und 1 Rbl. 
pro Stück Kleinvieh, welche Steuer bei der Meldung zur Auktion 
vom Besitzer des Thieres im Bürcau ;n entrichten ist.

Ist der Berkalif auf der Auktion zu Stande gekommen, 
so zahlt der Verkäufer 3% der Verkausssumme zu Gunsten der 
Ausstellungskasse. Befreit voll der Zahlung obiger Abgabe sind 
diejenigen, welche ihre Thiere zurückgekaust haben.

T h i e r s ch au.

P r ä in i i r t e T h i e r e. In Wenden oder Dorpat prä- 
niiirte Thiere können, wenn zur selben Klasse gemeldet, in welcher 
sie prämiirt worden, mir auf eine höhere Prämie in Konkurrenz 
treten.

P r ü f u n g — G X p e r t i s e. Nachdem seitens des Ko- 
mité festgestellt worden, ob die ausgestellten Thiere mit allen vom 
Programm geforderten Angaben gemeldet worden lind überhaupt 
zur Konkurrenz zulässig sind, beginnt die Thätigkeit der Richter 
auf Grundlage eines Verzeichnisses, enthaltend alle zum Preisbe- 
lverb zugelasseuen Thiere. Die Thätigkeit der Richter besteht in 
der Beurtheilung des Thieres, vorherrschend nach den all der 
älißern Erscheiilnng zli beurtheilenden Eigenschaften, ob ein und 
welcher Preis dem Thier zuznerkcnncn sei, und sind die 
that s ä ch l i ch g n t e n, nicht die relativ b e st e n 
Thiere zu p r ä m i i r e n.
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In jeder Klasse wird die Prüfung durch 2 Preisrichter und 
einem Obmann vorgenommen. Lind die beiden Preisrichter 
verschiedener Meinung, so giebt der Obmann zwischen den beiden 
Ansichten den Ausschlag. Der Ordnungsmann der betreffenden 
Abtheilung führt das Protokoll und hat eine berathende Stimme.

Ablheiruiig I. Pferde.

Z ü eh t e r. Als Züchter gilt der, dem die Mutter des 
auszustellenden Thieres zur Zeit der Empfänguiß gehörte.

A u f g e z o g c n. Als vom Aussteller aufgezogen ist ein 
Thier anzusehen, das vor vollendetem ersten Lebensjahr in den 
Besitz des Ausstellers übergegangen ist.

E n g l i s eh e s B l n t. Das Erforderniß des englischen 
Blutes in den beiden Klassen für Zuchthengste lind in der Klasse 
„Zuchten von Pferden znin Gebrauch in schneller Gangart," be­
zweckt, den Wunsch des Vandes nach Einheitlichkeit in der Zucht­
richtung und den Bestrebungen des Pferdezuchtvereines die Ein­
heitlichkeit auf der Basis des englischen Blutes zu erreichen, nach 
Möglichkeit zu unterstützen, während den vorhandenen Pferden 
aller anderen Rassen nnd Schläge Gelegenheit geboten wird in 
den übrigen Klassen, namentlich in der Klasse „Zuchten von 
Arbeitspferden" volle Würdiguilg zu erfahren.

Z u t h e i l u n g z n r K l a s s e. Dem Ermessen der Preis­
richter ist es anheimgestellt, Pferde, die zum Preisbewerb in einer 
bestimmten Klasse angemeldet sind, fall's dieselben in dieser Klasse 
nicht präniiirungswerth erscheinen, in einer anderen Klasse eonenr- 
riren zu lassen. Ist bei der Meldung keine Klasse angegeben und 
nicht hors concurs gemeldet, so erfolgt die Zntheilnng zur Klasse 
durch die Preisrichter.

Gruppe 1. Pferde z u in (Gebrauch in schneller 
G a ii g л r t.

I. Pr. II.Pr. III Pr.
Klasse I. Zucht h e n g Ü e mit nach­

weislich englischem Blule vor dem
1. Juni 1892 geboren .... 1 slb. 1 br. D,ck.
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K l. II. Zucht st uten init nachweislich 
edlem Blut oder deren Exterieur 
eine derartige Abstammung vermu- 
then läßt, vor dem 1. Juni 1892 
geboren, nicht unter 2 Arschin hoch 

K l. III. E i n s p ä n n i g g e f a h reue 
u n d Reitpferde (Hengste, Stu­
ten, Wallache) im Alter von 3 Jah­
ren inib darüber, vom Aussteller im 
Jnlande aufgezogen, dem Preis- 
richtercollegio vorgefahren rcsp. 

geritten .................................
K l. IV. Zwe i spän n i g gеf a hr enе 

Pferde (Hengste, Stuten, Wal­
lache) im Alter von 3 Jahren und 
darüber, vom Aussteller im Jnlaude 
aufgezogen, dem Preisrichtereollegio 
im Paar vorgefahren . . . .

I . Pr. II. Pr. III.Pr.

2 slb. 2 br. Dpl.

1 slb. 1 br. Dpl.

50 91. и. 1 slb. 1 br. Dpl.
Kl. V. Piererzüge. Vierspän­

nig g e f a h r. P f erde (Hengste, 
Stuten, Wallache) im Alter von 
3 Jahren und darüber, vom Aus­
steller im Jnlaude aufgezogen, dem 
Preisrichtereollegio vierspännig vor- 
gcfahren................................... 100 R. u. 1 slb. 1 br. Dpl.

K l. VI. Z u ch t e n. Es müssen 4 vom
Aussteller im Jnlande gezüchtete u.
ausgezogene Thiere (Hengste, Stu­
tens Wallache) die von einem oder 
mehreren Hengsten mit englischem 
Blute abstammen, in 2 aufeinander­
folgenden Jahren geboren und nicht 
jünger als 3 Jahre sind, ausge­
stellt werden....................................100 R. u. 1 slb. 1 br. Dpl.

Gruppe 2. Pferde des Arbeitsschlages.

Kl.

Kl.

VII. Zucht h c n g st e, mit nachweis­
lich englischem Blute, vor dem 
1. Juni 1892 geboren . . . .
VIII. Zucht st uten, nicht unter 

2 Arschin hoch, vor dem 1. Juni 
1892 geboren...............................

i slb.

2 slb.

1 br.

2 br.

Dpl.

Dpl.
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K l. IX. Einspännig gefahrene 
P fer b e (Hengste, Stuten,Wallache) 
ini Alter von 3 Jahren u. darüber, 
vom Aussteller im Julaude aufge­
zogen, dem Preisrichtercollegio vor­
gefahren .............................

K l. X. Zwеisp ä n nig gefahrene 
Pferde (Hengste,Stuten,Wallache) 
im Alter von 3 Jahren n. darüber, 
vom Aussteller im Jnlande aufge­
zogen, dem Preisrichtercollegio im 
Paar vorgefnhren.............

K l. XI. Zuchten. Es müssen 4 vom 
Aussteller im Jnlande gezüchtete u. 
aufgezogene Thiere (Hengste, Stuten, 
Wallache), die von Hengsten mit 
englischemBlnt oder von Hengsten 
eines anderen Schlages abstammen, 
in 2 aufeinanderfolgenden Jahren 
geboren n. nicht jünger als 3 Jahre 
sind, ausgestellt werden . . . .

Kl. XII. Fohlen aus Gruppe 1 u. 2, 
nach dem 1. Januar 1894 geboren, 
gezüchtet vom Aussteller . . .

I. Pr. II. Pr. III. Pr.

2 sll>. 2 br. Dpi.

50 N. ii. 1 slb. 1 br. Dpl.

100 N. 1 br. Dpl.

5 Conditionspreiseà 10 Sibi.

Außer um die für die Klassen I—XII ausgesetzten Preise con- 
curriren alle Pferde im Besitz von Bauern um die von der Livlän­
dischen Siitterschaft ansgesetzten Geldprämien, sofern die Besitzer Zeug­
nisse über eigene Züchtung, ausgestellt von der örtlichen Gemeinde­
verwaltung, beibringen.

NB. Die in Kl. I, II, VII, VIII coiicnrrirenbcii Pferde brauchen voni Aus­
steller weder gezüchtet noch aufgezogen zn sein.

Stuten der Kl. Il nnd VIII müssen wenigstens ein Fohlen normal ansge­
tragen und geboren haben.

Die Znerkennnng zweiter und dritter Preise in den .Klassen III, IV, V, IX 
und X ist unabhängig vorn Borfahren resp. Borrciten.

N a ch lv e i s e über eigene Aufzucht und Züchtung der 
ausgestellten Pferde durch die Aussteller re. ist der Comité einzn- 
fordern berechtigt, aber nicht verpflichtet; für Aussteller bäuerli­
chen Standes gilt als Nachiveis ein Attestat der örtlichen Ole- 
meindeverwaltung, welches bei der Meldung beizubringen ist.
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Sonderaktheitmrq. Keichssiestntwese n.

Die Hauvtverwaltling des ReickSgestütwesens hat für die 
diesjährige Wendensche Ausstellung folgende Prämien ausgesetzt:

1) für Pferde im bäuerlichen Besitz 200 Rbl. zu Kopf­
preisen, 1 silberne, 2 brouceue Medaillen unb 3 
Anerkennungs-Diplome.

2) für Pferde im Besitz von Groß-Grundbesitzern 1 silberne, 
2 broncene Medaillen und 3 Anerkennungs Diplome.

Als Preisrichter des Reichsgestütwesens werden fungiren 
Baron Ossenberg und Fürst Kropotkin.

Avtheilnng II. Kinder.

R e i n b l ii t. Als Reinblnt werden zur Coucurrenz um 
die für dasselbe ausgesetzten Preise zugelassen.

a) solche Rinder, die aus dem Auslande importirt und nach­
weislich reinblütig sind, oder nachweislich von solchen impor- 
tirten abstammen;

b) solche Rinder, die von der Körungscommission als rein­
blütig angekört und in das Stammbuch eingetragen sind 
oder nachweislich von Stammbuchthieren abstammen;

c) solche Rinder die zwar aus einer Kreuzung hevorgegangeu 
sind, aber durch ständiges Aufkreuzen mit Stieren einer 
Rasse in wenigstens 4 Generationen die typischen Formen 
der Rasse dieser Stiere erlangt haben;

(I) solche Rinder, die nachweislich aus einer Vermischung der 
sub. a, b, c angeführten Rinder einer und derselben 
Rasse hervorgegangen sind.

Nachweise. Jedes Thier, das als reinblütig eoncnr- 
riren soll, mnß ein Attestat seines Züchters haben, durch welches 
seine Reinblütigkeit beglaubigt ist. Zn diesem Attestat muß das 
Zeichen angegeben sein, mit welchem das Thier gezeichnet ist.

Kopfzahl. Aus einer Wirlhschaflseinheit in einer Klasse 
ausgestellte Zuchten oder Collectwnen, welche an Kopfzahl die 
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vom Programm sixirte Minimalanzahl überslcigen, werden immer 
nur als eine Zucht resp. Collection aufgefaßt.

M i l ch e r t r a g und Gewicht. Es ist erwünscht, 
daß bei Meldung von Kühen der Milchertrag der letzten, beendeten 
Lactationsperiode (in Stof), sowie die Dauer derselben (in Tagen) 
angegeben werde. Sollte eine Kuh noch in der ersten Milch sein, 
so wäre der Milchertrag vom Tage der Geburt des Kalbes bis 
zum Tage der Meldung anzugeben.

Das Lebendgewicht der Rinder ist, wenn möglich, anzugeben 
(in russ. Pfd.), sowie auch der Tag der Wägung.

Gruppe 1. Angler R e i n b l u t.
I. Pr. IL Pr. III. Pr. 

Kl. I. Stiere allSläudischer Herkunft
20-36 Monate alt ..... IOON. u. I slb. 1 br. Dpl.

Kl. II. Stiere ausländischer Herkunft
über 36 Dlouate alt...................... 1 slb. 1 br. Dpl.

Kl. III. Stiere inländischer Herkunft
20—36 Monate alt......................10O N. u. I slb. 1 br. Dpl.

Kl. IV. Stiere inländischer Herkunft
über 36 Monate alt...................... 1 slb. 1 br. Dpl.
NB. Befindet sich der niit dein ersten Preise prämiirte Stier ini Besitz eines 

Händlers oder Ansländcrs, so ivird die Geldprämie dein SInsslellcr mir onsaezahlt, 
wenn er den Stier vor Schluß der Ausstellung im Jnlande verkauft; geschickt dieses 
nicht, so verbleibt die Geldprämie der Ausstcllnngskasse.

Kl. V. K ü h e in der ersten oder zweiten
Milch im Jnlande geboren . . 25 R. u. 1 slb. 1 br. Dpl.

Kl. VI. K ü h e in der dritten Milch und
älter, im Jnlande geboren . . . 25 N. u. 1 slb. 1 br. Dpl.

Kl. VII. Züchte ii, bestehend aus min­
destens einem Stier inländischer od.
ausländischer Herkunft u. 4 inlän­
dischen Kilben eigene r Zucht 
des Ausstellers............................20O N. u. 1 slb. I br. Dpl.
NB. Als Kühe eigener Zucht des AnSstellerö gellen:

a) Kühe, gezüchtet und erzogen vom Aussteller;
I>) Kühe, gezüchtet und erzogen auf der die Ausstellung beschickenden Wirthschaft, 

welche durch Kauf, Erbfolge oder Arrcnde in den Besitz des Aussteller« übcr- 
gegangcu ist;

c) Kühe, die einer Heerde angchören, welche der Aussteller zwecks Weiterzüchtuug 
der Heerde angekauft hat.
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Kl. VIII. K u hcollectio n, bestehend 
miß nrindestens 5 ausgeglichenen 
Thieren in- oder ausländischer .Her­
kunft ......................................

Kl. IX. J u n g v i e h c o l lе c t i o n, be­
stehend aus nicht weniger als 6 ini 
Jnlande geborenen weiblichen Thie­
ren e i g e ii e r Z n ch t (cf. NB.ШЛИ) 
des Aussteller , nicht unter 1 ’/2 J. 
alt, noch nicht in Milch, aber ge­
deckt von einem Neinblut-Stier .

Kl. X. I u n g v i c h c o l l c c t i o n, wie 
Kl. IX, jedoch brauchen die Thiere 
ii i ch t eigener Zucht des Ausstellers 
zu sein .......................

Kl. XL I n n g v i e h c o l le c t i o ne n, 
bestehend aus nicht weniger als 6 
im Jnlande geborenen weiblichen 
Thieren im Aller von 10— 18o= 
unten, noch nicht gedeckt . . .

Kl. XII K ä l b e r c o l l e e t i o n e n, be­
stehend aus nicht weniger als 6 im 
Jnlande geborenen Kuhkälbern, im 
Alter von 4—10 Mon., verkäuflich

I. Pr. Il.Pr. III.Pr.

100 N. u. I slb. 1 br. Dpl.

SON.u.l slb. 1 br. Dpl.

25R.u. Islb. 1 br. Dpl.

1 Couditiouspreis 20 Nbl.

1 Couditiouspreis 15 Nbl.

G r il p p e 2. A n g l e r - H a l b b l n t.

Kl. XIII. Z u cb t e n, bestehend aus min­
destens einem Neinblut-Stier in­
oder ausländischer Herkunft und 4 
inländischen Kühen eigene r Zucht 
des Ausstellers (cf. NB. Kl. VH) . lOOR.u. Islb. 1 br. Dpl.

Kl. XIV. K u h c o l l e c t i o n e n, beste­
hend ans mindestens 5 ausgegliche­
nen Thieren inländischer Herkunft 75 R. u. Islb. 1 br. Dpl.

Kl. XV. I u u g v i e h c o l l e c t i o n, be­
stehend aus nicht weniger als 6 im 
Jnlande geborenen weiblichen Thie­
ren eigener Zucht (ei'.NB.Kl.VII) 
des Ausstellers, nicht unter 1 ’/.2 I. 
alt, noch nicht in Milch, aber ge­
deckt von einem Neinblut-Stier . 25 N. u. Islb. 1 br. Dpl.
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G r u p p c 3. O st s r i e s e n - N c inbl н t.

RL XVI. Stiere ausländischer Her­
kunft 20 — 36 Monate alt . . .

RL XVII. Stiere ausländischer Her­
kunft über 36 Monate alt . . .

RL XVIII. Stiere inländischer Her­
kunft 20—36 Monate alt . . . 

Rl. XIX. Stiere inländischer Herkunft 
über 36 Monate all............

I. Pr. IL Pr. UI.Pr.

I00 9L u. 1 slb. 1 br. Dpl.

1 slb. 1 br. Dpl

100 JL ii. 1 slb. 1 br. Dpl.

I slb. I br. Dpl.
NB Befindet sich der mit dem ersten Preise prämiirtc Stier im Besitz eines 

Händlers oder Äusländers, io wird die Geldprämie dem Aussteller nur ousgczahlt, 
wenn er den Stier vor Säilus; der Ausstellnnq im Jnlandc verknust; geschietzl dieses 
nicht, so verbleibt die Geldprämie der Ansstcllungsknsse.

Rl. XX. Rühe in der ersten ob. zweiten 
Milch, im Jnlande geboren . .

RL XXL Rühe in der dritten Milch 
und älter im Jnlande geboren .

Rl. XXII. 3 " ch t c il bestehend ans min­
destens einem Stiere inländischer ob. 
auslänbischer Herkunft u. 4 inlän­
dischen Rühen eigener Zncht 
(cf.'NB. Rl. VII) bes Ausstellers .

RL XXIII. R n h c о l l e c t i o n, bestehend 
aus mindestens 5 ausgeglichenen 
Thieren in- ob. ansländ. Herkunft

25 Эе. u. 1 fib. l br.

25 M ii. I slb. 1 br.

200 31 ii. 1 slb. 1 br.

100 31.11.1 slb. 1 br.

Dpl.

Dpl.

Dpl.

Dpl.

RL XXIV. I u u g v ie h c v l l e c t i о n, 
beslehenb anS nicht weniger als 6 im 
Jnlande geborenen weibl. Thieren 
eigener Zncht (cf. NB. Rl. VII) 
des Ausstellers, nicht unter I ’/2 I. 
alt, noch nicht in Milch, aber ge­
deckt von einem Reinblnt-Stier .

RL XXV. Iu n g v i e h c оlle e tion, 
wie Rl. XXIV, jedoch brauchen die 
T hie re n i ch t eigener Zucht des 
Ausstellers zu sein............

Rl. XXVI. Jungviehcollectio- 
ii e ii, bestehend aus nicht weniger 
als 6 im Jnlande geborenen weibl. 
Thieren im Alter von 10— 18 Mon. 
noch nicht gedeckt..................

50 2)1 ii. 1 slb. 1 br. Dpl.

25 N. n. 1 slb. l br. Dpl.

1 Conditiouspreis 20 2)ibl.
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Kl. XXVII. K à l b e r c o l l e c t i o n e n, 
bestehend aug nicht weniger als 6 
im Jnlande geborenen Kuhkälbern, 
im Alter von 4—10 Mon., verkfl. 1 Conditionspreis 15 Nbl.

ft г ii V P e 4. O st f г i e s e n - H albb l u t.
I. Pr. П. Pr. Ш. Pr. 

Kl. XXVIII. Züchte n, bestehend anS 
mindestens einem Ncinblni-Stier in­
oder ausländischer Herkunft und 4 
inländischen Kuben c iß c n e r Zucht
(cf. NB. Kl. VII) des Ausstellers . 100 R. u. I slb. 1 br. Dpl. 

Kl. XXIX. K и h c o l l e c t i o n e n, be­
stehend ans mindestens 5 ausgegli­
chenen Thieren inländisch. Herkunft 75 R. и. 1 slb. 1 br. Dpl. 

Kl. XXX. I и n g v i e h c o l l e c t i o n, 
bestehend aus nicht weniger als 6 
im Jnlande geborenen weiblichen 
Thieren eigener Zucht (cf. NB.
Kl. VII) des Ausstellers, nicht unter
1'/, Jahre alt, noch nicht in Milch,
aber gedeckt von einem Reinblut­
Stier.....................................................25 N. и. 1 slb. 1 br. Dpl.

Gruppe 5. Bа и e r n v i e h.

Vieh im Besitz von Bauern konknrrict um:

n) Kopfpreise nach Ermessen der Preisrichter: 200 Nbl.;
b) Preise gestiftet vom Papendorfschen landw. Verein und vertheilt 

durch eine Commission genannten Vereins, 20 Rbl. ;
c) die für Nein- und Halbblut ausgesetzten Preise, falls glaubwürdige 

Attestate über die Abstammung beigebracht worden sind.

Abtheitung III. Schafe.

Gruppe 1. Wollschafe 
(vor dem 1. December 1895 geschoren). 

I. Pr. N.Pr. Ill.Pr.
Kl. 1. Reinblütige B b ck e in- od. aus­

ländischer Herkunft, nicht unter 
1 Jahr alt........................... I sb. 1 br. Dp.




